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II 

(Mitteilungen) 

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss 

(Sache COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2011/C 58/01) 

Am 17. Februar 2011 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 des Rates entschieden, keine Einwände gegen den obengenannten angemeldeten 
Zusammenschluss zu erheben und ihn für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären. Der 
vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Englisch verfügbar und wird in einer um etwaige 
Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden beiden EU-Websites veröffentlicht: 

— Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/ 
cases/). Auf dieser Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie 
Unternehmensname, Nummer der Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen 
werden, 

— der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Hier kann diese Entscheidung anhand der 
Celex-Nummer 32011M5976 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum 
Gemeinschaftsrecht.
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IV 

(Informationen) 

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION 

RAT 

Standpunkt des Rates zum Entwurf des Haushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2011 

(2011/C 58/02) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 314, in Verbindung mit dem 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, ins­
besondere mit Artikel 106a, 

gestützt auf den Beschluss 2007/436/EG, Euratom des Rates 
vom 7. Juni 2007 über das System der Eigenmittel der Euro­
päischen Gemeinschaften ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des 
Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften ( 2 ), zu­
letzt geändert durch die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 
1081/2010 des Rates vom 24. November 2010 ( 3 ), 

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 
2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung, zuletzt geändert durch den Beschluss 
2009/1005/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2009 ( 4 ), insbesondere auf den in Teil I 
der Vereinbarung vorgesehenen mehrjährigen Finanzrahmen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

— Die Kommission hat am 26. November 2010 einen Vor­
schlag mit dem neuen Entwurf des Haushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2011 vorgelegt ( 5 ). 

— Da so bald wie möglich ein Standpunkt des Rates zu dem 
neuen Entwurf des Haushaltsplans angenommen werden 
muss, damit vor Beginn des Haushaltsjahres 2011 ein Haus­
haltsplan endgültig angenommen und somit die Kontinuität 
des Handelns der Union gewahrt werden kann, ist es ge­
rechtfertigt, die in Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 festgelegte 
Frist von acht Wochen für die Unterrichtung der nationalen 
Parlamente sowie die Frist von zehn Tagen für die Auf­
nahme des Punkts in die vorläufige Tagesordnung des Rates 
gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Rates 
zu verkürzen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Einziger Artikel 

Der Rat hat den Standpunkt des Rates zum neuen Entwurf des 
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haus­
haltsjahr 2011 am 10. Dezember 2010 angenommen. 

Der vollständige Text kann über die Website des Rates einge­
sehen oder heruntergeladen werden: http://www.consilium. 
europa.eu/ 

Geschehen zu Brüssel am 10. Dezember 2010. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

V. VAN QUICKENBORNE
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EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Euro-Wechselkurs ( 1 ) 

23. Februar 2011 

(2011/C 58/03) 

1 Euro = 

Währung Kurs 

USD US-Dollar 1,3731 

JPY Japanischer Yen 113,69 

DKK Dänische Krone 7,4551 

GBP Pfund Sterling 0,84590 

SEK Schwedische Krone 8,7935 

CHF Schweizer Franken 1,2853 

ISK Isländische Krone 

NOK Norwegische Krone 7,7390 

BGN Bulgarischer Lew 1,9558 

CZK Tschechische Krone 24,527 

HUF Ungarischer Forint 272,65 

LTL Litauischer Litas 3,4528 

LVL Lettischer Lat 0,7045 

PLN Polnischer Zloty 3,9583 

RON Rumänischer Leu 4,2253 

TRY Türkische Lira 2,1878 

Währung Kurs 

AUD Australischer Dollar 1,3691 

CAD Kanadischer Dollar 1,3629 

HKD Hongkong-Dollar 10,7008 

NZD Neuseeländischer Dollar 1,8394 

SGD Singapur-Dollar 1,7518 

KRW Südkoreanischer Won 1 543,26 

ZAR Südafrikanischer Rand 9,7189 

CNY Chinesischer Renminbi Yuan 9,0272 

HRK Kroatische Kuna 7,4105 

IDR Indonesische Rupiah 12 156,39 

MYR Malaysischer Ringgit 4,1838 

PHP Philippinischer Peso 59,849 

RUB Russischer Rubel 40,1920 

THB Thailändischer Baht 42,044 

BRL Brasilianischer Real 2,2910 

MXN Mexikanischer Peso 16,6260 

INR Indische Rupie 61,9710
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EUROPÄISCHER AUSSCHUSS FÜR SYSTEMRISIKEN 

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN AUSSCHUSSES FÜR SYSTEMRISIKEN 

vom 20. Januar 2011 

zur Verabschiedung der Geschäftsordnung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken 

(ESRB/2011/1) 

(2011/C 58/04) 

DER VERWALTUNGSRAT DES EUROPÄISCHEN AUSSCHUSSES FÜR 
SYSTEMRISIKEN — 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über 
die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene und 
zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisi­
ken ( 1 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1096/2010 des Rates vom 
17. November 2010 zur Betrauung der Europäischen Zentral­
bank mit besonderen Aufgaben bezüglich der Arbeitsweise des 
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken ( 2 ) — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST: 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Diese Geschäftsordnung ergänzt die Verordnung (EU) Nr. 
1092/2010 in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 
1096/2010. Die in dieser Geschäftsordnung verwendeten Be­
griffe haben dieselbe Bedeutung, die sie in der Verordnung 
(EU) Nr. 1092/2010 und in der Verordnung (EU) Nr. 
1096/2010 haben. 

TITEL 1 

ORGANISATION 

KAPITEL I 

Der Verwaltungsrat 

Artikel 2 

Sitzungen des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat beschließt die Termine für seine or­
dentlichen Sitzungen auf Vorschlag des Vorsitzenden des ESRB. 
Die ordentlichen Sitzungen des Verwaltungsrats finden grund­
sätzlich nach Maßgabe eines Terminplans statt, den der Verwal­
tungsrat rechtzeitig vor Beginn eines jeden Kalenderjahres fest­
legt. Zusätzliche ordentliche Sitzungen können dem Kalender 
im Laufe des Jahres hinzugefügt werden. 

(2) Im Einklang mit Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1092/2010 können außerordentliche Sitzungen durch den 

Vorsitzenden oder auf Antrag mindestens eines Drittels der 
stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrats einberufen 
werden. Der Vorsitzende beruft außerordentliche Sitzungen in 
der Regel mindestens zwei Kalendertage im Voraus ein, es sei 
denn, sie finden in Form von Telekonferenzen statt; in diesem 
Fall können sie einen Tag im Voraus einberufen werden. 

(3) Sitzungen des Verwaltungsrats können in Form von Tele­
konferenzen stattfinden, es sei denn, i) mindestens fünf stimm­
berechtigte Mitglieder des Verwaltungsrats erheben Einwände 
gegen Telekonferenzen bei ordentlichen Sitzungen, oder ii) min­
destens zehn stimmberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrats 
erheben Einwände gegen Telekonferenzen bei außerordentlichen 
Sitzungen. 

Artikel 3 

Mitgliedschaft 

(1) Die zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden teilen dem 
ESRB-Sekretariat die Namen ihrer jeweiligen hochrangigen Ver­
treter oder gegebenenfalls der von den zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden als Mitglieder des Verwaltungsrats ohne 
Stimmrecht bestimmten gemeinsamen Vertreter mit und geben 
die nationalen Aufsichtsbehörden an, denen sie angehören. 

(2) Das ESRB-Sekretariat führt und aktualisiert eine Liste der 
zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden und ihrer Vertreter 
im Verwaltungsrat. Jede Änderung dieser Liste wird dem 
ESRB-Sekretariat mitgeteilt. 

Artikel 4 

Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats 

(1) Soweit in Artikel 9 Absatz 4 und 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1092/2010 nichts anderes vorgesehen ist, dürfen nur die in 
Artikel 6 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 
genannten Mitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil­
nehmen. 

(2) Neben den stimmberechtigten Mitgliedern und dem Vor­
sitzenden des Wirtschafts- und Finanzausschusses sitzt nur ein 
hochrangiger Vertreter der nationalen Aufsichtsbehörden pro 
Mitgliedstaat während der Diskussionen über Tagesordnungs­
punkte, für die er als nationaler Vertreter bestimmt wurde, am 
Haupttisch; die anderen Vertreter der nationalen Aufsichtsbehör­
den nehmen als Beobachter teil. Bei Abwesenheit eines gemein­
samen Vertreters setzen sich die ernannten Vertreter der natio­
nalen Aufsichtsbehörden miteinander in Verbindung und teilen 
dem ESRB-Sekretariat mindestens fünf Kalendertage vor
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der Sitzung des Verwaltungsrats mit, an welchen Tagesord­
nungspunkten der Sitzung des Verwaltungsrats sie teilnehmen. 
Wenn Tagesordnungspunkte in die Zuständigkeit zweier oder 
mehrerer nationaler Aufsichtsbehörden fallen, müssen spezielle 
Vereinbarungen über die Umsetzung des Rotationsprinzips in 
Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 zwi­
schen ihnen getroffen werden. Wenn die nationalen Aufsichts­
behörden keine Vereinbarung über die Umsetzung des Rotati­
onsprinzips treffen, entscheidet das ESRB-Mitglied der nationa­
len Zentralbank des jeweiligen Mitgliedstaats vor jeder Sitzung, 
welcher Vertreter für die jeweiligen Tagesordnungspunkte am 
Haupttisch sitzen soll und informiert die Vertreter entsprechend. 

(3) Ein verhindertes Mitglied kann schriftlich ein Ersatzmit­
glied benennen, das ohne Stimmrecht an der Sitzung teilneh­
men kann. Stellvertreter können zur stimmberechtigten Teil­
nahme an Sitzungen benannt werden, wenn die amtierenden 
ESRB-Mitglieder nachgewiesen haben, dass ihnen die Teilnahme 
an Sitzungen für drei Monate nicht möglich ist. Die Benennung 
eines Stellvertreters oder eines Ersatzmitglieds und die Teil­
nahme einer Begleitperson werden dem ESRB-Sekretariat recht­
zeitig vor der Sitzung schriftlich mitgeteilt. Im Fall der Abwe­
senheit des Vorsitzenden führt der erste stellvertretende Vorsit­
zende den Vorsitz im Verwaltungsrat. Im Fall der Abwesenheit 
beider führt der zweite stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz. 
Der Vorsitzende des Beratenden Wissenschaftlichen Ausschusses 
und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Beratenden 
Wissenschaftlichen Ausschusses benennen ihre Stellvertreter 
oder Ersatzmitglieder aus den Reihen der Mitglieder des Bera­
tenden Wissenschaftlichen Ausschusses. Der stellvertretende 
Vorsitzende des Beratenden Fachausschusses ist der Stellvertreter 
oder Vertreter für den Vorsitzenden des Beratenden Fachaus­
schusses. 

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Stellvertreter 
oder Ersatzmitglieder können von einer Person begleitet werden. 
Die Aussprachen werden für diese Begleitpersonen in einen 
separaten Sitzungssaal übertragen. 

(5) Der Leiter des ESRB-Sekretariats unterstützt den Vorsit­
zenden des ESRB bei der Durchführung der Beratungen und 
Abstimmungen. 

(6) Der Vorsitzende des ESRB kann unter der Voraussetzung 
der Einhaltung der Vertraulichkeitsanforderungen auf Vorschlag 
des Vorsitzenden oder anderer Mitglieder des Verwaltungsrats 
gegebenenfalls andere Personen ad hoc für spezifische Tagesord­
nungspunkte einladen. 

Artikel 5 

Organisation der Sitzungen des Verwaltungsrats 

(1) Der Vorsitzende des ESRB erstellt eine einstweilige Tages­
ordnung für eine ordentliche Sitzung des Verwaltungsrats und 
legt sie zusammen mit den dazugehörigen Unterlagen mindes­
tens acht Kalendertage vor der Sitzung des Lenkungsausschusses 
dem Lenkungsausschuss zur Anhörung vor. Anschließend leitet 
der Vorsitzende die vorläufige Tagesordnung zusammen mit 
den dazugehörigen Unterlagen den Mitgliedern des Verwal­
tungsrats mindestens 10 Kalendertage vor der Sitzung des Ver­
waltungsrats zu. 

(2) Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag des Vorsitzenden 
oder eines anderen Mitglieds des Verwaltungsrats beschließen, 
Punkte von der vorläufigen Tagesordnung abzusetzen oder zu­

sätzliche Punkte aufzunehmen. Jeder Vorschlag führt die Gründe 
auf, auf denen er beruht, und wird allen Mitgliedern des Ver­
waltungsrats mitgeteilt. Zu Beginn jeder Sitzung verabschiedet 
der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorsitzenden des ESRB die 
Tagesordnung. Ein Tagesordnungspunkt wird auch auf Antrag 
des Vorsitzenden des ESRB oder von mindestens fünf Mitglie­
dern des Verwaltungsrats abgesetzt, wenn die dazugehörigen 
Unterlagen den Mitgliedern des Verwaltungsrats nicht rechtzeitig 
zugegangen sind. 

(3) Der Leiter des ESRB-Sekretariats bereitet die Protokollent­
würfe der Aussprachen des Verwaltungsrats vor. Die Protokolle 
beinhalten einen Verweis auf die dem Verwaltungsrat zugeleite­
ten Unterlagen, eine Aufstellung der gefassten Beschlüsse und/ 
oder der vom Verwaltungsrat gezogenen Schlussfolgerungen 
und die Teilnehmerliste. 

(4) Der Vorsitzende des ESRB legt die Protokollentwürfe den 
Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Kommentierung und Ge­
nehmigung im schriftlichen Verfahren spätestens zwei Wochen 
nach der Sitzung oder, wenn dies nicht möglich ist, bei der 
nächsten Sitzung vor. Der Vorsitzende des ESRB unterzeichnet 
sie, sobald sie genehmigt sind. 

(5) Die Aussprachen des Verwaltungsrats sind vertraulich. 

(6) Im Fall einer außerordentlichen Sitzung des Verwaltungs­
rats können die in Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 1 
dieser Geschäftsordnung genannten Fristen verkürzt werden. 

Artikel 6 

Abstimmungsmodalitäten des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat stimmt auf Antrag des Vorsitzenden 
des ESRB ab. Der Vorsitzende leitet auch auf Antrag jedes 
stimmberechtigten Mitglieds des Verwaltungsrats ein Abstim­
mungsverfahren ein. 

(2) Gemäß Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1092/2010 ist der Verwaltungsrat beschlussfähig, wenn mindes­
tens zwei Drittel seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
sind. Ist die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, kann der Vorsit­
zende des ESRB eine außerordentliche Sitzung einberufen, bei 
der Beschlüsse mit einem Quorum von einem Drittel der Mit­
glieder gefasst werden können. Artikel 2 Absatz 2 findet An­
wendung. 

(3) Auf Antrag von mindestens fünf stimmberechtigten Mit­
gliedern des Verwaltungsrats kann der Vorsitzende des ESRB 
eine geheime Abstimmung veranlassen. Eine geheime Abstim­
mung wird immer abgehalten, wenn die Abstimmungen des 
Verwaltungsrats Personen betreffen. 

(4) Beschlüsse können auch im schriftlichen Verfahren ge­
fasst werden, es sei denn, mindestens fünf stimmberechtigte 
Mitglieder des Verwaltungsrats erheben Einwände dagegen. Ein 
schriftliches Verfahren setzt voraus, i) dass jedem stimmberech­
tigten Mitglied des Verwaltungsrats in der Regel mindestens fünf 
Arbeitstage zur Verfügung stehen, um sich mit der Angelegen­
heit zu befassen, ii) dass jedes stimmberechtigte Mitglied des 
Verwaltungsrats, oder der jeweilige, gemäß Artikel 9 Absatz 3 
der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 benannte Stellvertreter, 
persönlich unterschreibt und iii) dass jeder derartige Beschluss 
im Protokoll der folgenden Sitzung des Verwaltungsrats fest­
gehalten wird.
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KAPITEL II 

Der Erste Stellvertretende Vorsitzende 

Artikel 7 

Wahl des Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden 

Die Wahl des Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden des ESRB 
gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 
wird wie folgt durchgeführt: 

a) Das Wahlgremium setzt sich aus den Mitgliedern des Erwei­
terten Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) ad personam 
zusammen. 

b) Der Vorsitzende des ESRB in seiner Eigenschaft als Präsident 
der EZB lädt die Mitglieder des Erweiterten Rates der EZB 
mit einer Frist von mindestens 15 Kalendertagen zu einer 
Wahlsitzung. Der Vorsitzende fordert auch zu Interessenbe­
kundungen von Mitgliedern des Erweiterten Rates der EZB 
auf. Der Sekretär des Erweiterten Rates der EZB handelt ad 
hoc als Sekretär des Wahlgremiums. 

c) Der Vorsitzende des ESRB legt dem Wahlgremium die Liste 
der Kandidaten für den Posten des Ersten Stellvertretenden 
Vorsitzenden auf der Grundlage der bis zur Eröffnung der 
Wahlsitzung eingegangenen Interessenbekundungen vor. 

d) Der Erste Stellvertretende Vorsitzende wird in geheimer Ab­
stimmung gewählt. Wenn es nur einen Kandidaten gibt, wird 
der Erste Stellvertretende Vorsitzende mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gewählt. Wenn es mehr als einen 
Kandidaten gibt, führt der Vorsitzende des ESRB weitere 
geheime Abstimmungen durch. Wenn in der ersten Abstim­
mung keiner der Bewerber eine einfache Mehrheit der abge­
gebenen Stimmen erreicht, findet eine zweite Abstimmung 
zwischen den beiden Kandidaten mit der größten Anzahl an 
Stimmen statt. Im Falle eines unentschiedenen Ergebnisses 
zwischen den zweitplatzierten Kandidaten sind sie alle be­
rechtigt, als Bewerber an der zweiten Abstimmung beteiligt 
zu sein. 

e) Wenn die zweite Abstimmung keine einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen für einen Kandidaten ergibt, ist der 
Kandidat mit der größten Anzahl an Stimmen gewählt. 

KAPITEL III 

Der Lenkungsausschuss 

Artikel 8 

Mitgliedschaft 

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitglieder des 
Erweiterten Rates der EZB sind, sind mit Ausnahme des Vor­
sitzenden des ESRB, des Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden 
des ESRB und des Vizepräsidenten der EZB zulässige Kandidaten 
für die Wahl der vier Mitglieder des Lenkungsausschusses gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 
1092/2010. 

(2) Unter Berücksichtigung der Anzahl der Mitgliedstaaten 
innerhalb und außerhalb des Euro-Währungsgebiets zur Zeit 
der Wahl bestimmt das Wahlgremium, das sich aus den Mit­
gliedern des Verwaltungsrats zusammensetzt, die ebenfalls Mit­
glieder des Erweiterten Rates der EZB sind, entsprechend die 
Anzahl der Mitglieder des Lenkungsausschusses gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 
1092/2010. Zu diesem Zweck rundet das Wahlgremium auf 
die nächste ganze Zahl auf oder ab. 

(3) Unter Berücksichtigung des vorstehend genannten Be­
schlusses des Verwaltungsrats fordert der Vorsitzende des 
ESRB spätestens 15 Kalendertage vor der Wahl zu Interessenbe­
kundungen von zulässigen Kandidaten auf. Der Vorsitzende des 
ESRB legt dem Verwaltungsrat die Liste der Kandidaten auf der 
Grundlage der vor der Eröffnung der für die Wahl einberufenen 
Sitzung eingegangenen Interessenbekundungen vor. 

(4) Der Vorsitzende organisiert eine oder mehrere geheime 
Abstimmungen mit dem Ergebnis, dass die zulässigen Kandida­
ten, die die größte Anzahl an Stimmen erhalten, im Einklang 
mit dem gemäß Absatz 2 erforderlichen Verhältnis gewählt 
sind. Im Falle eines unentschiedenen Ergebnisses finden weitere 
Abstimmungen statt. Bei der Abstimmung sollten die Mitglieder 
des Verwaltungsrats, die Mitglieder des Erweiterten Rates der 
EZB sind, die Wahrung einer ausgeglichenen Repräsentanz der 
Mitgliedstaaten anstreben. 

(5) Für die Wahl jedes der vier in Absatz 1 genannten Mit­
glieder ist die einfache Mehrheit der Stimmen der in der Sitzung 
des Verwaltungsrats anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats, 
die Mitglieder des Erweiterten Rates der EZB sind, erforderlich. 

Artikel 9 

Organisation der Sitzungen des Lenkungsausschusses 

(1) Der Vorsitzende des ESRB führt in den Sitzungen des 
Lenkungsausschusses den Vorsitz. 

(2) Der Lenkungsausschuss legt auf Vorschlag seines Vorsit­
zenden die Termine seiner Sitzungen fest. Ordentliche Sitzungen 
finden in der Regel innerhalb der vier der Sitzung des Verwal­
tungsrats vorangehenden Wochen statt. 

(3) Sitzungen können auch in Form von Telekonferenzen 
stattfinden, es sei denn, i) mindestens zwei Mitglieder des Len­
kungsausschusses erheben Einwände gegen Telekonferenzen bei 
ordentlichen Sitzungen, oder ii) mindestens fünf Mitglieder des 
Lenkungsausschusses erheben Einwände gegen Telekonferenzen 
bei außerordentlichen Sitzungen. 

(4) Der Vorsitzende des Lenkungsausschusses kann unter der 
Voraussetzung der Einhaltung der Vertraulichkeitsanforderungen 
auf Antrag des Vorsitzenden oder anderer Mitglieder des Len­
kungsausschusses gegebenenfalls auch andere Personen zur Teil­
nahme an seinen Sitzungen einladen. 

(5) Ein Mitglied des Lenkungsausschusses, das nicht an einer 
Sitzung teilnehmen kann, kann schriftlich einen Stellvertreter 
benennen. Der Vorsitzende des Beratenden Wissenschaftlichen 
Ausschusses wird in der Regel durch einen der beiden stellver­
tretenden Vorsitzenden des Beratenden Wissenschaftlichen Aus­
schusses vertreten. Der stellvertretende Vorsitzende des Beraten­
den Fachausschusses ist der Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Beratenden Fachausschusses. Diese Änderungen werden dem 
Leiter des ESRB-Sekretariats rechtzeitig vor der Sitzung des Len­
kungsausschusses schriftlich mitgeteilt. 

Artikel 10 

Tagesordnung und Verfahren 

(1) Die Tagesordnung für jede Sitzung des Lenkungsaus­
schusses wird von dem Vorsitzenden des ESRB vorgeschlagen 
und zu Beginn der Sitzung vom Lenkungsausschuss genehmigt. 
Der Vorsitzende des ESRB erstellt eine vorläufige Tagesordnung,
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die den Mitgliedern des Lenkungsausschusses grundsätzlich zu­
sammen mit den dazugehörigen Unterlagen mindestens zehn 
Kalendertage vor der Sitzung zugeleitet wird. Alle Mitglieder 
des Lenkungsausschusses können dem Vorsitzenden zur Erörte­
rung durch den Lenkungsausschuss Tagesordnungspunkte vor­
schlagen und Unterlagen einbringen. 

(2) Der Lenkungsausschuss prüft die vorläufigen Tagesord­
nungspunkte für eine Sitzung des Verwaltungsrats zusammen 
mit den dazugehörigen Unterlagen vorab. Der Lenkungsaus­
schuss gewährleistet die Vorbereitung der Dossiers für den Ver­
waltungsrat und schlägt gegebenenfalls Alternativen oder Lö­
sungsmöglichkeiten vor. Der Lenkungsausschuss berichtet dem 
Verwaltungsrat fortlaufend über die Entwicklung der Tätigkeiten 
des ESRB. 

(3) Der Leiter des ESRB-Sekretariats bereitet die Ergebnispro­
tokollentwürfe der Sitzungen des Lenkungsausschusses vor und 
legt sie den Mitgliedern des Lenkungsausschusses zur Kommen­
tierung und Genehmigung im schriftlichen Verfahren vor, in der 
Regel vor der folgenden Sitzung des Verwaltungsrats. Die Ergeb­
nisprotokolle werden von dem Vorsitzenden des ESRB unter­
zeichnet. 

(4) Der Vorsitzende des ESRB ist für die Nachverfolgung 
jeder vom Lenkungsausschuss beschlossenen Maßnahme ein­
schließlich der Übermittlung der Beratungen des Lenkungsaus­
schusses an die anderen Gremien des ESRB verantwortlich. 

(5) Die Ergebnisprotokolle, Tätigkeiten und Diskussionen des 
Lenkungsausschusses sind vertraulich. 

KAPITEL IV 

Der Beratende Wissenschaftliche Ausschuss 

Artikel 11 

Mitgliedschaft 

(1) Der Lenkungsausschuss schlägt die 15 Sachverständigen, 
die vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1092/2010 bestätigt werden müssen, nach 
den Grundsätzen der öffentlichen Bekanntgabe, der Trans­
parenz, des gleichberechtigten Zugangs und der Nichtdiskrimi­
nierung vor. Ein Beschluss des Verwaltungsrats legt die Verfah­
ren und Voraussetzungen für die Auswahl, Ernennung und Er­
setzung der Mitglieder des Beratenden Wissenschaftlichen Aus­
schusses fest. 

(2) Der Vorsitzende des ESRB schlägt den Vorsitzenden und 
den ersten und zweiten stellvertretenden Vorsitzenden aus den 
Reihen der als Mitglieder des Beratenden Wissenschaftlichen 
Ausschusses ernannten Sachverständigen zur Ernennung durch 
den Verwaltungsrat gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 12 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 vor. Der Vor­
sitzende und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Be­
ratenden Wissenschaftlichen Ausschusses sind Unionsbürger. 
Der Vorsitzende des Beratenden Fachausschusses kann nicht 
als Vorsitzender oder als stellvertretender Vorsitzender des Be­
ratenden Wissenschaftlichen Ausschusses ernannt werden. 

(3) Der Vorsitz wechselt alle 16 Monate zwischen dem er­
nannten Vorsitzenden und den beiden stellvertretenden Vorsit­
zenden. 

(4) Der Verwaltungsrat des ESRB wird zu den von der EZB 
festgelegten Bedingungen für die Aufwandsentschädigung und 
Kostenerstattung der vorstehend genannten 15 Sachverständi­
gen im Rahmen des von der EZB zu diesem Zweck zur Ver­
fügung gestellten Budgets angehört. 

(5) Die Liste der Mitglieder des Beratenden Wissenschaftli­
chen Ausschusses wird auf der Website des ESRB veröffentlicht. 

Artikel 12 

Organisation der Sitzungen des Beratenden 
Wissenschaftlichen Ausschusses 

(1) Der Beratende Wissenschaftliche Ausschuss tritt mindes­
tens zweimal jährlich zusammen. Die Sitzungen werden von 
dem Vorsitzenden des Beratenden Wissenschaftlichen Ausschus­
ses einberufen. 

(2) Der Vorsitzende des Beratenden Wissenschaftlichen Aus­
schusses schlägt eine Tagesordnung vor, die gemäß Artikel 12 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 vorbereitet wird, 
und legt sie dem Beratenden Wissenschaftlichen Ausschuss zur 
Genehmigung vor. 

(3) Das ESRB-Sekretariat unterstützt den Beratenden Wissen­
schaftlichen Ausschuss. Der Leiter des ESRB-Sekretariats nimmt 
an den Sitzungen des Beratenden Wissenschaftlichen Ausschus­
ses teil und erstellt die Ergebnisprotokolle, die in der nächsten 
Sitzung zur Kommentierung und Genehmigung vorgelegt oder 
früher im schriftlichen Verfahren genehmigt werden. 

(4) Die Berichterstattung des Vorsitzenden des Beratenden 
Wissenschaftlichen Ausschusses an den Verwaltungsrat erfolgt 
über den Lenkungsausschuss. 

(5) Die Ergebnisprotokolle, Tätigkeiten und Diskussionen des 
Beratenden Wissenschaftlichen Ausschusses sind vertraulich. 
Seine Berichte können veröffentlicht werden, wenn der Verwal­
tungsrat dies genehmigt. 

KAPITEL V 

Der Beratende Fachausschuss 

Artikel 13 

Organisation der Sitzungen 

(1) Der Beratende Fachausschuss tritt mindestens viermal 
jährlich zusammen. Die Sitzungen werden von dem Vorsitzen­
den des Beratenden Fachausschusses einberufen. 

(2) Die teilnehmenden Behörden teilen dem ESRB-Sekretariat 
die Namen ihrer Vertreter mit. Gegebenenfalls informieren die 
zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden das ESRB-Sekretariat 
über den Namen des ernannten gemeinsamen Vertreters der 
nationalen Aufsichtsbehörden und die Behörde, zu der er ge­
hört. Das ESRB-Sekretariat führt und aktualisiert eine entspre­
chende Liste. Jede Änderung dieser Liste wird dem ESRB-Sekre­
tariat mitgeteilt. 

(3) Bei Abwesenheit eines gemeinsamen Vertreters der zu­
ständigen nationalen Aufsichtsbehörden sitzt nur ein Vertreter 
der nationalen Aufsichtsbehörden pro Mitgliedstaat während der 
Diskussionen über Tagesordnungspunkte, für die er als nationa­
ler Vertreter bestimmt wurde, am Haupttisch; die anderen Ver­
treter der nationalen Aufsichtsbehörden nehmen als Beobachter 
teil. Wenn Tagesordnungspunkte in die Zuständigkeit zweier 
oder mehrerer nationaler Aufsichtsbehörden fallen, müssen be­
sondere Vereinbarungen über die Umsetzung des Rotationsprin­
zips gemäß Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 1092/2010 zwischen ihnen getroffen werden. Wenn 
die nationalen Aufsichtsbehörden keine Vereinbarung über die 
Umsetzung des Rotationsprinzips treffen, entscheidet der Ver­
treter der nationalen Zentralbank des jeweiligen Mitgliedstaats
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vor jeder Sitzung, welcher Vertreter für die jeweiligen Tagesord­
nungspunkte am Haupttisch sitzt und informiert die Vertreter 
entsprechend. 

(4) Der Vorsitzende des ESRB schlägt dem Verwaltungsrat 
eine Auswahlliste von drei Personen, einschließlich Mitglieder 
des Beratenden Fachausschusses oder hochrangige Mitarbeiter 
von Mitgliedsinstitutionen des ESRB, als Kandidaten für das 
Amt des Vorsitzenden des Beratenden Fachausschusses vor. 
Der Vorsitzende des ESRB organisiert eine geheime Abstim­
mung und ernennt den Kandidaten, der die größte Anzahl an 
Stimmen von den Mitgliedern des Verwaltungsrats erhält. Die 
Amtszeit des Vorsitzenden des Beratenden Fachausschusses be­
trägt drei Jahre und ist verlängerbar. 

(5) Die Mitglieder des Beratenden Fachausschusses wählen 
aus ihrer Mitte den stellvertretenden Vorsitzenden des Beraten­
den Fachausschusses. Die Wahl wird in geheimer Abstimmung 
durchgeführt und durch die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen entschieden. Der Vertreter des Beratenden Wissen­
schaftlichen Ausschusses kann nicht zum stellvertretenden Vor­
sitzenden des Beratenden Fachausschusses gewählt werden. Die 
Amtszeit des stellvertretenden Vorsitzenden des Beratenden 
Fachausschusses beträgt drei Jahre und ist verlängerbar. 

(6) Der Vorsitzende des Beratenden Wissenschaftlichen Aus­
schusses bestimmt eines seiner Ausschussmitglieder, mit Aus­
nahme des Vorsitzenden des Beratenden Fachausschusses und 
seiner selbst, als Mitglied des Beratenden Fachausschusses. Der 
Vertreter des Beratenden Wissenschaftlichen Ausschusses kann 
abhängig von den im Beratenden Fachausschuss diskutierten 
Punkten variieren. 

(7) Der Vorsitzende des Beratenden Fachausschusses schlägt 
mindestens 10 Kalendertage vor der Sitzung eine im Einklang 
mit Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 
aufgestellte Tagesordnung vor, die dem Beratenden Fachaus­
schuss zur Genehmigung vorgelegt wird. Die Unterlagen für 
die Tagesordnungspunkte werden allen Mitgliedern des Beraten­
den Fachausschusses von dem ESRB-Sekretariat zur Verfügung 
gestellt. 

(8) Der Beratende Fachausschuss wird von dem ESRB-Sekre­
tariat unterstützt. Der Leiter des ESRB-Sekretariats erstellt die 
Ergebnisprotokolle der Sitzungen des Beratenden Fachausschus­
ses, die spätestens zwei Wochen nach der Sitzung oder, wenn 
dies nicht möglich ist, in der nächsten Sitzung zur Kommentie­
rung und Genehmigung vorgelegt werden. 

(9) Die Berichterstattung des Vorsitzenden des Beratenden 
Fachausschusses an den Verwaltungsrat erfolgt über den Len­
kungsausschuss. 

(10) Die Ergebnisprotokolle, Tätigkeiten und Diskussionen 
des Beratenden Fachausschusses sind vertraulich. 

KAPITEL VI 

Das ESRB-Sekretariat 

Artikel 14 

Der Leiter des ESRB-Sekretariats 

(1) Der Verwaltungsrat wird gemäß Artikel 3 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1096/2010 zu dem/den von der EZB für 
die Position des Leiters des ESRB-Sekretariats ausgewählten Kan­
didaten angehört. 

(2) Die Mitarbeiter des ESRB-Sekretariats können den Leiter 
des ESRB-Sekretariats in den Sitzungen des Verwaltungsrats, des 
Lenkungsausschusses, des Beratenden Fachausschusses, des Be­
ratenden Wissenschaftlichen Ausschusses und in jeder anderen 
Sitzung gegebenenfalls vertreten und im Fall der Abwesenheit 
des Leiters des ESRB-Sekretariats seine Aufgaben wahrnehmen. 

Artikel 15 

Aufgaben des ESRB-Sekretariats 

(1) Der Leiter des ESRB-Sekretariats ist jeweils für die Orga­
nisation und den Entwurf der Protokolle der Aussprachen des 
Verwaltungsrats sowie der Ergebnisprotokolle aller Sitzungen 
des Lenkungsausschusses verantwortlich. Er ist für den Entwurf 
der Ergebnisprotokolle der Sitzungen der Beratenden Aus­
schüsse verantwortlich. 

(2) Der Leiter des ESRB-Sekretariats unterstützt den Len­
kungsausschuss bei der Vorbereitung der Sitzungen des Len­
kungsausschusses und des Verwaltungsrats; er unterstützt die 
Vorsitzenden der Beratenden Ausschüsse bei der Erfüllung ihrer 
jeweiligen Aufgaben. 

(3) Das ESRB-Sekretariat erfüllt seine Aufgaben gemäß 
Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1096/2010 und Artikel 4 
Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010. Diese Aufgaben 
umfassen unter anderem, dass das ESRB-Sekretariat 

a) als Schnittstelle fungiert und die Zusammenarbeit innerhalb 
des ESRB sowie zwischen dem ESRB, dem Europäischen 
System der Zentralbanken, den anderen Beteiligten im Euro­
päischen Finanzaufsichtssystem und anderen relevanten In­
stitutionen auf nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene vereinfacht und effiziente Kommunikationsströme ge­
währleistet; 

b) zur Festlegung und Überprüfung des allgemeinen Aufsichts­
rahmens des ESRB auf Makroebene (Ziele, Instrumente, ope­
rationelle Elemente) beiträgt; 

c) Analyse und Synthese durchführt, Vermerke zur Diskussion 
durch den ESRB vorbereitet, den Lenkungsausschuss unter­
stützt, dabei Beiträge von Mitgliedern des ESRB berücksich­
tigt und zu erörternde Fragen ermittelt; 

d) in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des ESRB Fachkom­
petenz im Hinblick auf Aufsichtsinstrumente auf Makro­
ebene entwickelt und makroprudenzielle Instrumente zur 
Verwendung als Grundlage für etwaige politische Empfeh­
lungen des ESRB bewertet; 

e) zur Vorbereitung und Überwachung der Maßnahmen, mit 
denen Warnungen und Empfehlungen umgesetzt werden, 
beiträgt; 

f) die Aufzeichnungen und Unterlagen des ESRB führt, die 
Website des ESRB verwaltet und die Korrespondenz des 
ESRB betreut; 

g) die dem ESRB von der EZB zur Verfügung gestellten finan­
ziellen, materiellen und personellen Ressourcen gemäß 
Artikel 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1096/2010 und 
den entsprechenden Regelungen der EZB verwaltet.
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KAPITEL VII 

Der ESRB und das Europäische Finanzaufsichtssystem 

Artikel 16 

Teilnahme an den Sitzungen der Räte der Aufseher der 
Europäischen Aufsichtsbehörden 

Der Vorsitzende des ESRB nimmt als nicht stimmberechtigter 
Vertreter des ESRB an den Sitzungen der Räte der Aufseher der 
Europäischen Aufsichtsbehörden teil oder kann einen Stellver­
treter benennen. 

Artikel 17 

Teilnahme an den Sitzungen des Gemeinsamen 
Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden 

(1) Der Vorsitzende des ESRB nimmt als Beobachter im Ge­
meinsamen Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden teil 
oder kann einen Stellvertreter benennen. 

(2) Der Vorsitzende des ESRB benennt den Leiter des ESRB- 
Sekretariats oder einen Vertreter für die Teilnahme als Beobach­
ter im Unterausschuss zu Finanzkonglomeraten oder anderen 
vom Gemeinsamen Ausschuss errichteten Unterausschüssen. 

TITEL 2 

WARNUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Artikel 18 

Vorbereitende Tätigkeiten 

(1) Vor der Verabschiedung einer Warnung oder einer Emp­
fehlung und unter der Voraussetzung angemessener Vertraulich­
keitsregeln kann der ESRB 

a) fachlichen Rat von dem Europäischen System der Zentral­
banken, der Europäischen Kommission, den Europäischen 
Aufsichtsbehörden und den nationalen Aufsichtsbehörden 
einholen; 

b) Meinungen potenzieller Adressaten, die nicht im Verwal­
tungsrat des ESRB vertreten sind, sowie einschlägiger privat­
wirtschaftlicher Akteure einholen; 

c) die Arbeit internationaler Organisationen und Gremien auf 
dem Gebiet der Finanzstabilität in Drittländern berücksichti­
gen, die Tätigkeiten ausüben, die die Aufgaben des ESRB 
unmittelbar betreffen. 

(2) Der Vorsitzende des ESRB kann den Beratenden Wissen­
schaftlichen Ausschuss und den Beratenden Fachausschuss um 
Rat ersuchen oder um Unterstützung bitten. 

(3) Der Verwaltungsrat kann die Verfahren für die Heraus­
gabe von Warnungen und Empfehlungen näher festlegen. 

Artikel 19 

Verabschiedung 

(1) Warnungen und Empfehlungen werden mit Bezug auf die 
vom ESRB ermittelte, beurteilte und priorisierte Bedeutung des 
Systemrisikos begründet, um die dem ESRB gemäß Artikel 3 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 zugewiesene 
Zielvorgabe zu erreichen. 

(2) Warnungen und Empfehlungen des ESRB werden vom 
Verwaltungsrat verabschiedet und in seinem Namen vom Vor­
sitzenden des ESRB unterzeichnet. 

(3) Im Fall eines unentschiedenen Ergebnisses gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag für ihre Verabschie­
dung. 

(4) Jeder Beschluss des Verwaltungsrats zur Verabschiedung 
einer Warnung oder einer Empfehlung legt fest, ob er vertrau­
lich bleiben soll oder veröffentlicht wird. Im Fall eines unent­
schiedenen Ergebnisses gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 

(5) Warnungen und Empfehlungen, deren Veröffentlichung 
vom Verwaltungsrat beschlossen wurde, werden auf der Website 
des ESRB veröffentlicht. Sie werden auch in allen Amtssprachen 
der Union im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Artikel 20 

Maßnahmen zur Umsetzung von Warnungen und 
Empfehlungen 

(1) Der Verwaltungsrat stellt die Überwachung der Maßnah­
men, mit denen die vom ESRB verabschiedeten Warnungen und 
Empfehlungen umgesetzt werden, durch den ESRB sicher. Er 
beurteilt auch die von den Adressaten der Empfehlungen des 
ESRB ergriffenen und mitgeteilten Maßnahmen und Rechtfer­
tigungen. 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt, ob gemäß Artikel 17 Ab­
satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 eine Empfehlung 
des ESRB nicht befolgt wurde und die Adressaten keine ange­
messene Begründung für ihr Nichthandeln angegeben haben. 

(3) Der Verwaltungsrat kann die Adressaten von Warnungen 
oder Empfehlungen des ESRB vor oder nach der Verabschiedung 
dieser Warnungen oder Empfehlungen zu einer Sitzung des 
Verwaltungsrats zur Darstellung ihrer Ansichten einladen. Der 
Verwaltungsrat berücksichtigt diese Ansichten in gebührender 
Weise. 

Artikel 21 

Spezifische Anfragen 

Antworten des ESRB auf Ersuchen des Europäischen Parlaments, 
des Rates oder der Kommission gemäß Artikel 19 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 1092/2010, spezifische Fragen zu prüfen, 
werden grundsätzlich veröffentlicht. 

TITEL 3 

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 

Artikel 22 

Vertraulichkeit der Informationen des ESRB 

(1) Das ESRB-Sekretariat klassifiziert und behandelt die Infor­
mationen und Unterlagen mit Bezug zu dem ESRB gemäß den 
internen Regeln der EZB und allen von der EZB und/oder dem 
ESRB verabschiedeten zusätzlichen Vertraulichkeitsregeln zum 
Zwecke der Funktionsfähigkeit des ESRB im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 und der Verordnung (EU) Nr. 
1096/2010. 

(2) Der Verwaltungsrat verabschiedet alle erforderlichen Maß­
nahmen zur Gewährleistung der Anwendung der in Absatz 1 
genannten Regeln im Hinblick auf jede Person, die für den oder 
in Verbindung mit dem ESRB arbeitet oder gearbeitet hat. 

(3) Die Ergebnisprotokolle des Lenkungsausschusses, des Be­
ratenden Wissenschaftlichen Ausschusses und des Beratenden 
Fachausschusses stehen den Mitgliedern des Verwaltungsrats 
zur Verfügung.
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Artikel 23 

Sitzungsort 

Die Sitzungen des Verwaltungsrats, des Lenkungsausschusses, 
des Beratenden Wissenschaftlichen Ausschusses und des Bera­
tenden Fachausschusses finden in der Regel in den Räumlich­
keiten der EZB statt. 

Artikel 24 

Krisensituationen 

Der Verwaltungsrat legt interne Regeln zur Ermöglichung der 
Beschlussfassung und der Geschäftskontinuität in Krisensituatio­
nen fest. Diese Regeln befolgen diese Geschäftsordnung so weit 
wie möglich. 

Artikel 25 

Öffentliche Konsultationen und Anhörungen 

(1) Bei der Ausführung seiner Aufgaben kann der ESRB ge­
gebenenfalls öffentliche Konsultationen abhalten, die Fragen be­
treffen, die in seine Zuständigkeit fallen. Der ESRB veröffentlicht 
die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens auf seiner Website. 

(2) Der Verwaltungsrat, der Lenkungsausschuss, der Bera­
tende Fachausschuss und der Beratende Wissenschaftliche Aus­
schuss können öffentliche oder nicht-öffentliche Anhörungen 
durchführen. Stakeholder oder Sachverständige, die in einer An­
hörung befragt werden sollen, werden auf nichtdiskriminierende 
Weise mit dem Ziel ausgewählt, spezifischen Situationen ange­
messen zu begegnen. 

Artikel 26 

Verhaltenskodex 

Der Verwaltungsrat verabschiedet einen Verhaltenskodex für die 
Mitglieder des Verwaltungsrats, des Lenkungsausschusses, des 
Beratenden Fachausschusses und des Beratenden Wissenschaftli­
chen Ausschusses, um das Vertrauen in die Integrität des ESRB 
zu stärken. Der Verhaltenskodex wird auf der Website des ESRB 
veröffentlicht. 

Artikel 27 

Rechtsinstrumente 

(1) Alle Rechtsinstrumente des ESRB werden zur Erleichte­
rung ihrer Identifikation fortlaufend nummeriert. Das ESRB-Se­
kretariat ergreift Maßnahmen, um die sichere Verwahrung der 
Originale, die Benachrichtigung der Adressaten und, soweit er­
forderlich, die Veröffentlichung der Rechtsinstrumente in allen 
Amtssprachen der Union im Amtsblatt der Europäischen Union zu 
gewährleisten, deren Veröffentlichung ausdrücklich vom Verwal­
tungsrat beschlossen wurde. 

(2) Die Grundsätze der Verordnung Nr. 1 des Rates vom 
15. April 1958 zur Regelung der Sprachenfrage für die Euro­
päische Wirtschaftsgemeinschaft ( 1 ) finden für die Rechtsinstru­
mente des ESRB Anwendung. 

Artikel 28 

Austausch von Informationen 

(1) Der Verwaltungsrat fasst Beschlüsse, die die Erhebung 
von Informationen gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1092/2010 und den Artikeln 2 und 5 der Verordnung 
(EU) Nr. 1096/2010 betreffen. 

(2) Die in Artikel 8 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1092/2010 genannten Vereinbarungen und jede andere Verein­
barung mit anderen Institutionen oder Behörden in Bezug auf 
den Austausch von Informationen, einschließlich vertraulicher 
Informationen, werden vom Verwaltungsrat genehmigt und 
von dem Vorsitzenden des ESRB im Namen des Verwaltungsrats 
unterzeichnet. 

Artikel 29 

Jahresbericht 

Der Verwaltungsrat des ESRB genehmigt und veröffentlicht den 
Jahresbericht des ESRB. 

Artikel 30 

Mitteilungen, Bekanntmachungen und Veröffentlichungen 

Allgemeine Mitteilungen und die Bekanntgabe von Beschlüssen 
des ESRB können auf der Website des ESRB, im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder durch Übermittlung über die an den 
Finanzmärkten etablierten Nachrichtenagenturen oder sonstige 
Medien veröffentlicht werden. Veröffentlichungen des ESRB wer­
den gegebenenfalls auf der Website des ESRB veröffentlicht. 

Artikel 31 

Dialog mit dem Europäischen Parlament 

Die in Artikel 19 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 
genannte Vereinbarung wird vom Verwaltungsrat genehmigt 
und von dem Vorsitzenden des ESRB in seinem Namen unter­
zeichnet. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 20. Januar 2011. 

Der Vorsitzende des ESRB 

Jean-Claude TRICHET
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V 

(Bekanntmachungen) 

GERICHTSVERFAHREN 

EFTA-GERICHTSHOF 

Klage der EFTA-Überwachungsbehörde gegen Norwegen vom 22. Dezember 2010 

(Rechtssache E-18/10) 

(2011/C 58/05) 

Die EFTA-Überwachungsbehörde, vertreten durch Ólafur Jóhannes Einarsson als Bevollmächtigter der EFTA- 
Überwachungsbehörde, Rue Belliard 35, 1040 Brüssel, Belgium, hat am 22. Dezember 2010 beim EFTA- 
Gerichtshof Klage gegen Norwegen erhoben. 

Die EFTA-Überwachungsbehörde ersucht den EFTA-Gerichtshof, Folgendes festzustellen: 

1. Das Königreich Norwegen hat gegen seine Verpflichtungen nach Artikel 33 des Abkommens zwischen 
den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs verstoßen, weil es 
nicht die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat, um dem Urteil des EFTA-Gerichtshofs in der Rechts­
sache E-2/07 EFTA-Überwachungsbehörde gegen das Königreich Norwegen nachzukommen. 

2. Dem Königreich Norwegen werden die Kosten des Verfahrens auferlegt. 

Sachverhalt und rechtliche Begründung: 

— Die Klage wurde eingereicht, weil Norwegen seinen Verpflichtungen aufgrund des Urteils des EFTA- 
Gerichtshofs vom 30. Oktober 2007 in der Rechtssache E-2/07 insofern nicht nachgekommen ist, als es 
seit Verkündigung des Urteils keine angemessenen Maßnahmen verabschiedet hat, um für die Auszah­
lung korrekt berechneter Renten an alle im Urteil aufgrund des Verstoßes Norwegens benannten Opfer 
zu sorgen. 

— Die EFTA-Überwachungsbehörde erklärt, dass die norwegischen Behörden die Verpflichtung zur Ent­
schädigung der gemäß Feststellung des EFTA-Gerichtshofs ab 1. Januar 1994 unrechtmäßig an der 
Ausübung ihrer Rechte gehinderten Personen niemals bestritten oder in Frage gestellt haben. 

— Die EFTA-Überwachungsbehörde macht geltend, dass Norwegen übermäßig lange gebraucht hat, um 
dem Urteil vom 30. Oktober 2007 nachzukommen. Obwohl die Regelung einiger oder vieler Einzelfälle 
kompliziert ist und sorgfältiger Prüfung bedarf, kann nicht abgestritten werden, dass Norwegen weder 
die erforderlichen Schritte unternommen, noch angemessene Mittel aufgewendet hat, um dem Urteil 
rasch nachzukommen.

DE 24.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union C 58/11



Klage des Fürstentums Liechtenstein gegen die EFTA-Überwachungsbehörde vom 22. Dezember 
2010 

(Rechtssache E-17/10) 

(2011/C 58/06) 

Das Fürstentum Liechtenstein, vertreten durch Dr. Andrea Entner-Koch als Prozessbevollmächtigte des 
Fürstentums Liechtenstein, EWR-Koordinierungsreferat, Austrasse 79/Europark, 9490 Vaduz, Fürstentum 
Liechtenstein, hat am 22. Dezember 2010 beim EFTA-Gerichtshof Klage gegen die EFTA-Überwachungs­
behörde erhoben. 

Das Fürstentum Liechtenstein ersucht den EFTA-Gerichtshof, Folgendes festzustellen: 

1. Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde Nr. 416/10/KOL vom 24. November 2010 zur Besteue­
rung von Investmentfirmen nach dem Liechtensteinischen Steuergesetz wird aufgehoben. 

2. Andernfalls werden Artikel 3 und 4 des Beschlusses Nr. 416/10/KOL der EFTA-Überwachungsbehörde 
vom 3. November 2010 für nichtig erklärt, soweit sie die Rückforderung der dort in Artikel 1 genannten 
Beihilfe anordnen; 

und 

3. der EFTA-Überwachungsbehörde werden die Kosten des Verfahrens auferlegt. 

Sachverhalt und rechtliche Begründung: 

— Durch den Beschluss Nr. 416/10/KOL der EFTA-Überwachungsbehörde vom 3. November 2010 wurde 
festgestellt, dass die für Investmentfirmen geltenden Steuerbefreiungen, die mit Wirkung vom 30. Juni 
2006 aufgehoben wurden, nicht mit Artikel 61 Absatz 1 des EWR-Abkommens vereinbar waren. 

— Die EFTA-Überwachungsbehörde stellte des Weiteren fest, dass die vermutete Beihilfe, die den Invest­
mentfirmen vom 15. März 1997 bis zu dem Datum gewährt wurde, an dem sie zum letzten Mal in den 
Genuss der Steuerbefreiungen nach deren Aufhebung im Jahr 2006 kamen, eine zurückzufordernde 
rechtswidrige Beihilfe darstellte. 

— Ferner stellte die EFTA-Überwachungsbehörde fest, dass die Rückforderung unverzüglich und in jedem 
Fall vor dem 3. März 2011 sowie nach den nationalen Verfahren zu erfolgen hat, sofern diese die 
sofortige, tatsächliche Vollstreckung des Beschlusses ermöglichen. 

— Der Antragsteller macht geltend, dass die fraglichen Steuervorschriften keine staatliche Beihilfe im Sinne 
von Artikel 61 Absatz 1 des EWR-Abkommens darstellen. 

— Nach Ansicht des Antragstellers war die EFTA-Überwachungsbehörde: 

— im Irrtum, als sie Artikel 61 Absatz 1 des EWR-Abkommens auf die Besteuerung von Investment­
firmen nach dem Liechtensteinischen Steuergesetz anwandte und die Rückzahlung der vermuteten 
rechtswidrigen Beihilfe von den Investmentfirmen ab dem 15. März 1997 anordnete. 

— Darüber hinaus hat sie gegen die allgemeinen Grundsätze des EWR-Rechts verstoßen, indem sie die 
vermutete rechtswidrige Beihilfe zurückforderte. 

— Schließlich hat sie in ihrem strittigen Beschluss nicht, wie in Artikel 16 des Überwachungsbehörde- 
und Gerichtshofabkommens vorgesehen, eine angemessene Begründung vorgelegt.
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SONSTIGE RECHTSHANDLUNGEN 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Bekanntmachung bezüglich eines Antrags gemäß Artikel 30 der Richtlinie 2004/17/EG — 
Antragsrücknahme 

Antrag eines Mitgliedstaats 

(2011/C 58/07) 

Bei der Kommission ging am 26. Oktober 2010 ein Antrag gemäß Artikel 30 Absatz 4 der Richtlinie 
2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie 
der Postdienste ein ( 1 ). 

Der vom Königreich Dänemark gestellte Antrag betrifft die Exploration und Förderung von Erdöl sowie die 
Exploration und Gewinnung von Gas in diesem Land, mit Ausnahme von Grönland und den Färöer-Inseln. 
Der Antrag wurde im ABl. C 300 vom 6.11.2010, S. 37 veröffentlicht. Diese ursprüngliche Frist läuft am 
27. Januar 2011 ab. Diese Frist wurde bis zum 28. Februar 2011 verlängert. Die Fristverlängerung wurde im 
ABl. C 332 vom 9.12.2010, S. 11 und im ABl. C 32 vom 1.2.2011, S. 26 veröffentlicht. 

Der Antrag wurde von den dänischen Behörden am 15. Februar 2011 zurückgezogen. Er ist daher als 
nichtig zu betrachten. Eine Entscheidung über die etwaige Anwendbarkeit von Artikel 30 Absatz 1 auf die 
betreffenden Sektoren in Dänemark erübrigt sich somit. Folglich gilt für die Vergabe von Aufträgen für die 
Exploration und Förderung von Erdöl sowie die Exploration und Gewinnung von Gas in Dänemark, mit 
Ausnahme von Grönland und den Färöer-Inseln, sowie für die Durchführung von Wettbewerben für die 
Ausübung dieser Tätigkeiten in diesem geografischen Gebiet durch die Auftraggeber weiterhin die Richtlinie 
2004/17/EG.
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